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Verfahrensstand: 

 

 Aufstellungsbeschluss (§2 (1) BauGB) 

 Planungsanzeige Landesplanung (§ 1 (4) BauGB, § 11 LaPlaG) 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 

 Frühzeitige Unterrichtung der Behörden (§ 4 (1) BauGB) 

 Entwurfsbeschluss  

 Auslegungsbeschluss 

 Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (2) BauGB) 

 Beteiligung der Behörden (§4 (2) BauGB)  

 Abschließender Beschluss (§ 6 BauGB) 

 Andere __________________ 
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für den Aufstellungsbeschluss 

 

 

Planungsverband Amt Süderbrarup 

Gemeinde Saustrup 

 

 



 

 
Beschlussvorlage für den Aufstellungsbeschluss – 52. Änderung des Flächennutzungsplanes  

des Amtes Süderbrarup  

 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Planungsverband des Amtes Süderbrarup beschließt die Aufstellung der 52. 

Änderung des Flächennutzungsplanes des Amtes Süderbrarup für den Bereich „Fla-

rup“ für das Gebiet nördlich des Verkehrsweges „Flaruper Straße“ sowie westlich des 

Verkehrsweges „Nielück“ östlich am südöstlichen Rand des Gemeindegebietes 

Saustrups in Angrenzung an das Gemeindegebiet der Gemeinde Norderbrarup. Die 

Gemeinde Saustrup verfolgt damit das Ziel, bedarfsgerechten Wohnraum für den 

Eigenbedarf zu sichern. 

 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

 

3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes sowie mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, 

der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange soll die „Ingenieurgesell-

schaft Nord GmbH“ in Schleswig beauftragt werden. 

 

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich erfolgen.  

 

5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die 

allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll im 

Rahmen eines nachmittäglichen / abendlichen Termins erfolgen. Der Termin ist 

abzustimmen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreterinnen/ Gemeindevertreter: 
 

davon anwesend Stimmenanzahl: Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreterinnen/ Gemeinde-

vertreter von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei 

der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend:  

  


